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Antrag 
 
der Fraktionen der SPD, CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 

Die Rolle des Ausschusses der Regionen im zukünftigen Aufbau der 
Europäischen Union 
 

        

Der Landtag wolle beschließen: 
 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag schließt sich der Stellungnahme des AdR an, 
dass die regionale und lokale Ebene als konstitutiver Teil des europäischen Aufbau-
es anerkannt und legitimiert werden muss. Sie bekräftigt die Vorschläge, die eine 
angemessene Mitwirkung der subnationalen Ebene an der europäischen Politikges-
taltung ermöglichen. Bereits heute ist absehbar, dass die Auswirkungen der anste-
henden Reformen zu einer noch intensiveren Verflechtung von Regionen, Gemein-
den und europäischer Politik führen werden.  
 
Als Vertreter der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften hat der Ausschuss 
der Regionen eine Reihe von Vorschlägen vorgelegt, wie Regionen und Kommunen 
auf angemessene Weise an der Gestaltung europäischer Politik mitwirken können. 
Die deutsche Delegation im Ausschuss der Regionen fordert alle Beteiligten, die auf 
die Positionen des Konvents Einfluss nehmen, auf, dafür Sorge zu tragen, dass ent-
sprechende Vorschläge in die Beratungen und das Abschlussdokument des Kon-
vents Eingang finden. 
 
Der Ausschuss der Regionen repräsentiert in seiner Zusammensetzung die territoria-
le und administrative Vielfalt der Mitgliedsstaaten. 
 
Die deutsche Delegation spricht sich jedoch für eine bessere Repräsentativität des 
Ausschusses der Regionen und damit für eine Korrektur seiner Zusammensetzung 
aus. Anders als bisher sollte sich die Zusammensetzung des Ausschusses der Regi-
onen zukünftig an der Einwohnerzahl der Mitgliedstaaten orientieren. Die Verteilung 
der Mandate im Europäischen Parlament könnte hier als Richtschnur gelten. Durch 
eine solche Zusammensetzung würde der Ausschuss der Regionen mit dazu beitra-
gen, das demokratische Grundprinzip ”Repräsentativität” im europäischen Integrati-
onsprozess stärker zur Geltung zu bringen  
 
Bereits jetzt verfügen die Mitglieder des Ausschusses der Regionen in ihrer Mehrheit 
über eine ebenso direkte und starke demokratische Legitimation wie andere parla-
mentarische Vertreterinnen und Vertreter.  
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Einem so mandatierten Ausschuss der Regionen müssen zur Stärkung der Rolle der 
Regionen und Kommunen Befugnisse eingeräumt werden, die über eine reine Bera-
tungsfunktion hinausgehen. Hierfür sollten Regelungen gefunden werden, die dem 
Ausschuss die Überprüfung der Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips und der Ver-
hältnismäßigkeit ermöglichen, vor allem in europäischen Politikbereichen, die direkte 
Auswirkungen auf die Regionen und Gemeinden haben.  
 
Zu einer angemessenen Vertretung der europäischen Regionen und Gemeinden 
muss das Recht des Ausschusses, schriftliche und mündliche Anfragen an die 
Kommission richten zu können, genauso gehören wie die Verpflichtung von Rat und 
Kommission, ihre Behandlung der Stellungnahmen des Ausschusses zu erläutern. 
 
Die Anerkennung der Regionen und Gemeinden Europas als Teil der Union muss 
ihren Ausdruck finden in einem Organstatus ihres Vertretungsgremiums, dem Aus-
schuss der Regionen. Dazu gehört auch, dass der Ausschuss bei einer Verletzung 
seiner vertraglichen Rechte den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften an-
rufen kann. 
 
Den Regionen ist ein Klagerecht beim EuGH zur Wahrung ihrer Rechte und Zustän-
digkeiten einzuräumen.  
 
Die deutsche Delegation im Ausschuss der Regionen lehnt Überlegungen ab, die die 
Funktion des Ausschusses der Regionen als legitimierte Vertretung der Regionen 
und Gemeinden in Frage stellen würden. Hierzu zählen Vorschläge wie eine Spal-
tung des Ausschusses in kommunale und regionale Gebietskörperschaften bzw. die 
Trennung in Regionen mit und ohne Gesetzgebungskompetenz. Eine Dreiteilung der 
Mitglieder würde auf eine Schwächung der gleichberechtigten Teilhabe aller regiona-
len und lokalen Gebietskörperschaften an der europäischen Politikgestaltung hinaus-
laufen. Auch die Einrichtung eines aus Vertretern nationaler Parlamente zusammen-
gesetzten ”Subsidiaritätsausschusses” auf europäischer Ebene wird nicht befürwor-
tet. Sie wäre sachfremd, denn es sind vor allem die Regionen und Gemeinden, die in 
wachsendem Maße europäische Rechtsetzung umsetzen müssen. Außerdem würde 
ein solches Gremium die Funktion des Ausschuss der Regionen insgesamt  in Frage 
stellen.  
Ohne eine Anerkennung von Regionen und Gemeinden im europäischen Aufbau und 
ohne ihre angemessene Beteiligung an der europäischen Politikgestaltung wird es 
nicht gelingen, den überfälligen Brückenschlag zwischen der Europäischen Union 
und ihren Bürgerinnen und Bürgern zu erreichen.  
 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag fordert die Mitglieder im Konvent auf, diese 
Position bei den Beratungen zu würdigen. 
 
 
 
Begründung  

Die Debatte im Konvent über die Reform der Europäischen Union und ihre zukünftige 
Architektur gewinnt an Intensität. Für seine Beratungen hatte der Ausschuss der Re-
gionen u.a. auch eine Neubewertung der Rolle, die die lokalen und regionalen Ge-
bietskörperschaften und damit auch der Ausschuss selbst in der zukünftigen Archi-
tektur Europas zu übernehmen haben, angeregt. Inzwischen sind eine Reihe von 
Überlegungen zur Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips und zur Rolle der Regio-
nen und Gemeinden in der Union vorgelegt worden. Diese Vorschläge haben auch 
Auswirkungen auf die Funktion und Aufgaben des Ausschusses der Regionen. Ge-
rade weil dem Ausschuss der Regionen im Konvent nur ein Beobachterstatus eröff-
net wurde, ist es notwendig, die unverzichtbare Rolle von Regionen und Gemeinden 
im europäischen Aufbau erneut zu bekräftigen. Die weiteren Beratungen des Kon-
vents und seiner Kontaktgruppen werden hierzu Gelegenheit geben. 
 
 
 
 
 
 



3 

 
 
 
Ulrike Rodust Manfred Ritzek 
und Fraktion und Fraktion 
 
 
 
 
 
 
Detlef Matthiessen 
und Fraktion  
 
 
 


